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Dipl. Ing. Ute Hönig 
von der IHK öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige  

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

Am Hipperling 23 

67271 Battenberg 

Telefon:  06359/840-800 

Telefax:  06359/840-802 

E-Mail: hoenig-battenberg@t-online.de

Amtsgericht Grünstadt 

Tiefenthaler Straße 8 
67269 Grünstadt  

Datum: 30.12.2024 

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 

im Wohnungsgrundbuch von Tiefenthal, Blatt XXX eingetragenen 851/10.000 Miteigentumsanteils 
an dem mit einer Mehrfamilienhaus- Wohnanlage bebauten Grundstück in 67311 Tiefenthal, Haupt-
straße 26, 26a, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im OG und dem Speicher 
im Dachgeschoss im Haus B, im Aufteilungsplan mit Nr. 25 bezeichnet sowie dem Sondernut-
zungsrecht an den PKW-Stellplätzen im Lageplan mit St5 und St6 bezeichnet 

XXXX ./. XXXX 

Az. des Gerichts: 1 K 8/24 

Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 05.011.2024 ermittelt mit rd. 

123.000.- €. 

Ausfertigung: PDF 
Dieses Gutachten besteht aus 56 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 15 Seiten.  
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen und eine PDF-Version. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Wohnungseigentum in einem „Zweifamilienhaus-Anbau“ (Haus 
B) an ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten (Haus A) einer 
Mehrfamilienhaus- Wohnanlage. 
 

Objektadresse: 
 

Hauptstraße 26, 26a 
67311 Tiefenthal 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Tiefenthal, Blatt XXX, lfd. Nr. 1 
 

 
 

Gemarkung Tiefenthal, Flurstück 92/1, zu bewertende Fläche 
2.110 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 
 

Zwangsversteigerungsverfahren; 
gemäß Beschluss des Amtsgerichtes Grünstadt vom 02.09.2024 
soll der Verkehrswert des Versteigerungsobjekts bestimmt wer-
den 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

05.11.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

05.11.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 05.11.2024 wurden die Prozessparteien 
durch Einwurf-Einschreiben/ Anschreiben vom 10.10.2024 frist-
gerecht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Es war nur eine Besichtigung von außen möglich. 
Die Prozessparteien waren zu der Besichtigung nicht erschie-
nen. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

die Sachverständige 
 

Eigentümer: 
 

XXXX 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Von der Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Un-
terlagen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 vom 23.12.2024 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 05.11.2024 
• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) mit Be-

rechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn- und Nutzflä-
chen vom Bauarchiv der zuständigen Behörde 

• Teilungserklärung aus der Grundakte des Gerichtes 
• Marktdatenableitungen  
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Die Begutachtung erfolgt von außen. Die Sachverständige hatte keinen Zutritt zum Versteigerungsobjekt. 
 
Da die Sachverständige bisher von den Prozessbeteiligten keine Informationen erhalten hat, basiert die Ver-
kehrswertermittlung auf den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Auskünften der Behörden, dem äuße-
ren Eindruck bei der Ortsbesichtigung und den daraus getroffen Annahmen. 
Sollten sich andere Sachverhalte ergeben ist das Gutachten dahingehend zu überarbeiten. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Rheinland-Pfalz 
 

Kreis: 
 

Bad Dürkheim 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Tiefenthal (ca. 825 Einwohner); 
Ortsteil der Verbandsgemeinde Leiningerland (ca. 31.533 Ein-
wohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Mannheim, Ludwigshafen, Kaiserslautern 
 
Landeshauptstadt: 
Mainz 
 
Bundesstraßen: 
B47 über die L453 zu erreichen 
 
Autobahnzufahrt: 
A6, Mannheim-Saarbrücken über die Anschlussstelle Watten-
heim  

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Ortskern; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 4 km entfernt im Nachbar-
ort; 
Schulen und Ärzte in den Nachbarorten; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer-
nung; 
Verwaltung (Verbandsgemeindeverwaltung) in Grünstadt,  
ca. 7 km entfernt 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

gemischte Nutzungen (dörfliches Mischgebiet) 
 

Beeinträchtigungen: 
 

evtl. durch Straßenverkehr, da Ortsdurchgangsstraße 
 

Topografie: 
 

leicht hängig; 
von der Straße abfallend 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 2.110,00 m²; 
 
Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform (siehe Auszug aus der Liegen-
schaftskarte) 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

klassifizierte Straße (Landesstraße L453); 
Straße mit regem Durchgangsverkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbund-
stein 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

Bauwichgaragen; 
eingefriedet durch Mauer, Zaun 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts hin-
sichtlich Altlast gehören nicht zum Gutachtenauftrag und werden 
nicht vorgenommen. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als altlasten-
frei unterstellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 05.11.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Tiefenthal, 
Blatt XXX, folgende Eintragung: 
Zwangsversteigerungsvermerk 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun-
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht bekannt. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Un-
tersuchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde von der Sachver-
ständigen tel. erfragt. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebäudeart 
und Bauweise wird ohne weitere Prüfung unterstellt, dass Denk-
malschutz nicht besteht. 
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2.5.2 Bauplanungsrecht 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs-
plan „Ortsmitte“, folgende Festsetzungen: 
MD = Dorfgebiet; 
II = 2 Vollgeschosse (max.); 
GRZ = 0,4 (Grundflächenzahl); 
GFZ = 0,8 (Geschossflächenzahl); 
a  = abweichende Bauweise 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der vorliegenden Planunterlagen durchgeführt, unter der An-
nahme, dass diese auch, wie in der Bauakte dargestellt, realisiert wurden,  
Bei dieser Wertermittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 
Bei künftigen Maßnahmen werden wiederkehrende Ausbaubei-
träge erhoben. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden te-
lefonisch erkundet. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, (fern)mündlich eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen 
Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Objekt ist augenscheinlich unbewohnt. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen sowie WEG-spezifischer Regelun-
gen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

Anmerkung: 

Die Beschreibung erfolgt anhand der Baubeschreibung aus der Bauakte und der Teilungserklärung. 
Bei der Mehrfamilienwohnhaus-Anlage handelt es sich um ein saniertes und erweitertes Bestandsgebäude, 
Hauptstraße 26 (nach der Teilungserklärung Haus B) und einen Mehrfamilienhausneubau als Anbau an 
das Ursprungsgebäude mit 12 Wohneinheiten, Hauptstraße 26a (nach Teilungserklärung Haus A).   
Hier wird vorrangig das erweiterte Bestandsgebäude (Zweifamilienhaus, Haus B nach der Teilungser-
klärung) beschrieben. 
Es wird empfohlen die Teilungserklärung einzusehen und deren Bestimmungen zu beachten. 

Lt. Teilungserklärung (Seite 12) handelt es sich bei den Häusern „A“ und „B“ um wirtschaftlich voll-
kommen voneinander getrennte Objekte. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass Haus B von der Hei-
zungsanlage Haus A mitversorgt wird. 

3.2 Gemeinschaftliches Eigentum, Haus B - Zweifamilienwohnhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Baujahr: 
 

Ursprungsbaujahr des Bestandsgebäudes, geschätzt 1930 
 

Modernisierung: 
 

Annahme: 
Kernsanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes, sowie 
Anbau des Mehrfamilienhauses (12 WE) 1995-1996 (gemäß 
Bauakte) 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt verputzt und gestrichen; 
Sockel verputzt, Naturstein beim Anbau (siehe Fotos)  
 

3.2.2 Nutzungseinheiten 
Kellergeschoss: 
Teilkeller zu WE-Nr. 24 
 

Erdgeschoss: 
Wohnung und Garage, WE-Nr. 24  
 

Obergeschoss: 
Wohnung und Garage, WE-Nr. 25 (siehe Grundrissplan, Anlage 03) 
 

Dachgeschoss: 
Speicher zu WE-Nr. 25, siehe Planunterlagen (Ursprungsgebäude) 
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament 
 

Keller: 
 

Gewölbekeller, Bruchsteinmauerwerk, vermutet 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton, Holzbalken (vermutet) 
 

Treppen: 
 

Geschosstreppe: 
evtl. Holzwangentreppe (Annahme) 
 

Hauseingangsbereich: 
 

Eingangstüren, siehe Fotos; 
Eingangsüberdachung 
 

Dach: 
 

Ursprungsgebäude: 
Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton), Dachstein (Beton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Blech 
 
Anbau/Erweiterung: 
Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Pultdach 
 
Dacheindeckung: 
Dachstein (Braas); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Blech 
 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche Ausstattung (unterstellt) 
 

Heizung: 
 

Öl- Zentralheizung im Mehrfamilienhausanbau, Baujahr ca. 
1995/96; 
Kunststoff-Tank (GFK) im Gebäude, Tankgröße ca. 15.000 Liter, 
Baujahr 1995/96 (gemäß Bauakte) 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf-
tung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

zentral über Heizung (gemäß Baubeschreibung aus der Bau-
akte) 
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3.2.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen im gemeinsch. Eigentum, Zustand des Gebäudes 
(Haus B) 

besondere Bauteile: 
 

Vordach 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Regenfallrohr defekt, siehe Foto, weitere sind nach dem äußern 
Eindruck zu vermuten 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Es besteht augenscheinlich, nach dem äußeren Eindruck, ein 
Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf. 

 

3.3 Nebengebäude 

3.3.1 Nebengebäude im Sondereigentum (siehe Bauakte und Teilungserklärung) 

Garagen; 
Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung (Hundezwinger, vermutet) 
 

3.4 Außenanlagen 

3.4.1 Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 

Wegebefestigung, Hofbefestigung, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Zaun, Hecken) 
 

3.4.2 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten dem zu bewertenden Wohnungs- bzw. Tei-
leigentum zugeordnet 

befestigte Stellplatzfläche 
 

3.4.3 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten fremden Wohnungs- bzw. Teileigentum zu-
geordnet 

befestigte Stellplatzfläche, Gartenanlagen und Pflanzungen 
 

3.5 Sondereigentum an der Wohnung im OG 

3.5.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumaufteilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Gebäude: 
 

Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im OG im Auftei-
lungsplan mit Nr. 25 bezeichnet sowie dem Speicher im Dachge-
schoss im Haus B. 
 

Wohnfläche/Nutzfläche: 
 

Die Wohnfläche beträgt gemäß den mir übergebenen Unterlagen 
rd. 91,30 m²; 
die Wohnflächenberechnung wurde aus der Bauakte übernom-
men. 
 

Raumaufteilung/Orientierung: 
 

siehe Grundrissplan (siehe Anlage 03) 
 

Grundrissgestaltung: 
 

nach Planunterlagen (individuell, teilweise gefangene Räume) 

Besonnung/Belichtung: 
 

normal 
 
 

133

 



Dipl.-Ing. Ute Hönig   
 

 
Wohnungseigentum Nr. 25, Hauptstraße 26, 26a, 67311 Tiefenthal   Seite 12 von 56 

 

3.5.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.5.2.1 OG-Wohnung Nr. 25 

Bodenbeläge: 
 

Annahme: einfache/mittlere Ausstattung 
 

Wandbekleidungen: 
 

Annahme: einfache/mittlere Ausstattung 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Annahme: einfache/mittlere Ausstattung 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Doppelverglasung (siehe Baubeschreibung 
aus der Bauakte); 
Fensterbänke außen aus Stein 
 

Türen: 
 

Eingangstür: 
Tür mit Lichtausschnitt (siehe Foto) 
 
Zimmertüren: 
glatte Türen, aus Holz/Holzwerkstoff (Baubeschreibung aus der 
Bauakte) 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad lt. Planunterlagen 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Annahme: Unterhaltungsstau (äußerer Eindruck), Nutzungsbe-
dingte Schäden sind zu vermuten (siehe Foto) 
 

Grundrissgestaltung: 
 

individuell (siehe Grundrissplan Anlage 03) 
 

 

3.5.3 Besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 

besondere Bauteile: 
 

Satellitenschüssel  
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine bekannt 
 

allgemeine Beurteilung des Sondereigen-
tums: 
 

augenscheinlich und nach dem äußeren Eindruck ist von einem 
schlechten baulichen Zustand des Sondereigentums auszuge-
hen; 
Es besteht ein augenscheinlich nicht unwesentlicher Unterhal-
tungsstau. 

 

3.6 Sondernutzungsrechte und besondere Regelungen 

Sondernutzungsrechte: 
 

an den PKW-Stellplätzen, im Lageplan mit St5 und St6 bezeich-
net (siehe Anlage 05) 
 

Erträge aus gemeinschaftlichem Eigen-
tum: 
 

nicht bekannt 
 

Erhaltungsrücklage (Instandhaltungsrück-
lage): 
 

Darüber erhielt die Sachverständige keine Auskünfte, Bestim-
mungen darüber sind der Teilungserklärung zu entnehmen. 
 

 

3.7 Beurteilung der Gesamtanlage 

Haus A macht augenscheinlich einen ansprechenden Eindruck. 
Haus B befindet sich augenscheinlich und nach dem äußeren Eindruck in einem schlechten Unterhaltungs-
zustand. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 851/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Mehrfamilien-
haus- Wohnanlage bebauten Grundstück in 67311 Tiefenthal, Hauptstraße 26, 26a, verbunden mit dem Son-
dereigentum an der Wohnung im OG und dem Speicher im Dachgeschoss im Haus B, im Aufteilungsplan mit 
Nr. 25 bezeichnet sowie dem Sondernutzungsrecht an den PKW-Stellplätzen im Lageplan mit St5 und St6 
bezeichnet zum Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 ermittelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 

Tiefenthal XXX 1 
 

Gemarkung Flurstück Fläche 

Tiefenthal 92/1 2.110 m² 
 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man 
geeignete Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder Teileigentumen 
oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.  

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskauf-
preisverfahren” bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei 
Wohnungseigentum z. B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage die-
ser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren” genannt (vgl. § 
20 ImmoWertV 21). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge 
an die wert-( und preis) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzu-
passen (§§ 25 und 26 ImmoWertV 21). 

Unterstützend oder auch alleine (z. B. wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten Vergleichskauf-
preise oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs- oder Teileigentum auch 
das Ertrags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden. 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als auch für Tei-
leigentum (Läden, Büros u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zutreffend durch Vergleich 
mit gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der objektspezifisch angepasste Liegen-
schaftszinssatz bestimmbar ist. 

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den einzelnen Woh-
nungs- oder Teileigentumen in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen Wertunterschiede (bezogen 
auf die Flächeneinheit m² Wohn- oder Nutzfläche) bestehen, wenn der zugehörige anteilige Bodenwert sach-
gemäß geschätzt werden kann und der objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) 
bestimmbar ist. 

Sind Vergleichskaufpreise nicht bekannt, so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (bedingt) auch 
Verkaufsangebote für Wohnungs- oder Teileigentume herangezogen werden. 

Die Kaufpreisforderungen liegen nach einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich) je nach 
Verkäuflichkeit (bzw. Marktgängigkeit) zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Ver-
kaufspreisen. Dies hängt jedoch stark von der örtlichen und überörtlichen Marktsituation (Angebot und Nach-
frage) ab. 

4.3 Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück 

Es wird angenommen, dass der dem Wohnungs-/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemein-
schaftlichen Eigentum (ME) in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs- / Teileigentums am Gesamt-
grundstück entspricht. 
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4.4 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 155,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie 
folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Bauweise = geschlossen      

Grundstücksfläche (f) = 600 m² 
 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 05.11.2024 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 2.110 m² 
 

Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
05.11.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamtgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 155,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 05.11.2024   1,00  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

M (gemischte Bau-
fläche) 

MD (Dorfgebiet)   1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 155,00 €/m²  

Fläche (m²) 600 2.110   1,00 * 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

Bauweise geschlossen         1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 155,00 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 155,00 €/m²  

Fläche    2.110 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 327.050,00 € 
rd.  327.000,00 € 

 

*) Es erfolgt keine Größenanpassung, wegen hoher Ausnutzung des Grundstücks. 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 insgesamt 327.000,00 €. 
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4.4.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 851/10.000) des zu 
bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wer-
tigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertan-
teil für die Ertrags- und Sachwertermittlung angehalten werden. 

 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts Erläuterung 

Gesamtbodenwert   327.000,00 €  

Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  

angepasster Gesamtbodenwert   327.000,00 €  

Miteigentumsanteil (ME)   851/10.000  

vorläufiger anteiliger Bodenwert   27.827,70 €  

Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  

anteiliger Bodenwert  = 27.827,70 €  

  rd.  27.800,00 €  

 
Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 27.800,00 €. 

 

4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem 
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marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel-
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi-
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu-
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.  

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal-
lenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzu-
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut-
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch-
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
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Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl geschätzte marktüblich erzielbare 
Nettokaltmiete * 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Wohnungseigentum 
Nr. 25 

 Wohnung  OG   91,30  8,00 730,40 8.764,80 

  Kfz.-Stell-
plätze  

   2,00 15,00 30,00 360,00 

Summe   91,30 2,00  760,40 9.124,80 

 
Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der geschätzten marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete 
durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).  

 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 9.124,80 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
− 

 
1.862,44 € 

jährlicher Reinertrag = 7.262,36 € 

Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,  
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 
2,50 % von 27.800,00 € (Liegenschaftszinssatz  anteiliger Bodenwert (beitrags-
frei)) 

 
 
− 

 
 

695,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 6.567,36 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 2,50 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 35 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

 

 
 

23,145 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 152.001,55 € 

anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 27.800,00 € 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 179.801,55 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 179.801,55 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 58.866,03 € 

Ertragswert des Wohnungseigentums = 120.935,52 € 

 rd. 121.000,00 € 

 

*) IVD- Preisspiegel 2024, IS24 Auswertung (Auswertungszeitraum April-September 2024 für den PLZ-Bezirk 
und Kreis Bad Dürkheim) von Geoport  
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4.5.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt-
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßga-
ben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern 
diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzu-
folge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umla-
gefähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Be-
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Spreng-
netter-Marktdatenportal und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende An-
passungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs-
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) nach ImmoWertV 21 

BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  420,00 € 420,00 € 

Instandhaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 91,30 m²  13,80 €/m² 1.259,94 € 

Mietausfallwagnis    

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  182,50 € 

Summe   1.862,44 € 
 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins-
sätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben 
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sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktda-
tenportal 

bestimmt. 

Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes: 2,5 %, geschätzt nach dem Landesgrundstücksmarktbe-
richt RLP 2023 für Eigentumswohnungen und dem Bau- und Immobilienpreisindex, veröffentlicht vom 
Statistischen Bundesamt  

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus die-
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpas-
sung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen-
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Zweifamilienwohnhaus (Ursprungsgebäude) 

Annahme: Das geschätzt 1930 errichtete Gebäude wurde im Jahr 1995 kernsaniert.  

Aufgrund der durchgeführten Kernsanierung wird zunächst das „vorläufige fiktive Baujahr“ in Ansatz gebracht. 

Zur Ermittlung des „vorläufigen fiktiven Baujahrs“ aufgrund der durchgeführten Kernsanierung werden fol-
gende Einflussgrößen herangezogen: 

• Jahr der Kernsanierung: 1995, 

• übliche Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre. 

Da bei der Kernsanierung (Entkernung und Erneuerung) einige Gebäudeteile erhalten geblieben sind, wird 
nicht das Jahr der Kernsanierung als „vorläufiges fiktives Baujahr“ angesetzt. In Abhängigkeit vom Umfang 
der erhalten gebliebenen Gebäudeteile wird dem Gebäude nachfolgend ein „vorläufiges fiktives Alter im Jahr 
der Kernsanierung“ zugeordnet. 

erhalten gebliebenen Gebäudeteile (Annahme) prozentuale Anteile 

• Für Fundamente, Fassaden und Dachkonstruktionen 10 % 

• Für Gebäudedecken 5 % 

• Für tragende / nicht tragende Wände 5 % 

Summe 20 % 
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Daraus ergibt sich folgender Abschlag am bzw. folgendes fiktives Alter im Erneuerungsjahr: 

80 Jahre Gesamtnutzungsdauer  20 % = 16 Jahre. 

Das „vorläufige fiktive neue Baujahr“ des Gebäudes aufgrund der durchgeführten Kernsanierung beträgt somit: 

Jahr der Kernsanierung 1995 − fiktives Alter im Erneuerungsjahr 16 Jahre = 1979. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem („vorläufigen fiktiven neuen“) Gebäudealter (2024 – 1979 = 45 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige fik-

tive) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 45 Jahre =) 35 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht (wesentlich) modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude 

gemäß der Punktrastermethode „Anlage 2 ImmoWertV 21“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 35 
Jahren. 
 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Zweifamilienhaus- Anbau 

Das (geschätzt) 1930 errichtete Gebäude wurde im Jahr 1995 kernsaniert und erweitert (Annahme).  

Aufgrund der durchgeführten Kernsanierung wird zunächst das „vorläufige fiktive Baujahr“ in Ansatz gebracht. 

Zur Ermittlung des „vorläufigen fiktiven Baujahrs“ aufgrund der durchgeführten Kernsanierung werden fol-
gende Einflussgrößen herangezogen: 

• Jahr der Kernsanierung: 1995, 

• übliche Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre. 

Da bei der Kernsanierung (Entkernung und Erneuerung) einige Gebäudeteile erhalten geblieben sind, wird 
nicht das Jahr der Kernsanierung als „vorläufiges fiktives Baujahr“ angesetzt. In Abhängigkeit vom Umfang 
der erhalten gebliebenen Gebäudeteile wird dem Gebäude nachfolgend ein „vorläufiges fiktives Alter im Jahr 
der Kernsanierung“ zugeordnet. 

erhalten gebliebenen Gebäudeteile (Annahme) prozentuale Anteile 

• Für Fundamente, Fassaden und evtl. Gebäudedecken 10 % 

• Für tragende / nicht tragende Wände 5 % 

Summe 15 % 
 

Daraus ergibt sich folgender Abschlag am bzw. folgendes fiktives Alter im Erneuerungsjahr: 

80 Jahre Gesamtnutzungsdauer  15 % = 12 Jahre. 

Das „vorläufige fiktive neue Baujahr“ des Gebäudes aufgrund der durchgeführten Kernsanierung beträgt somit: 

Jahr der Kernsanierung 1995 − fiktives Alter im Erneuerungsjahr 12 Jahre = 1983. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem („vorläufigen fiktiven neuen“) Gebäudealter (2024 – 1983 = 41 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige fik-

tive) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 41 Jahre =) 39 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude gemäß der 

Punktrastermethode „Anlage 2 ImmoWertV 21“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 39 Jahren. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Geschätzte Marktreaktion auf Unterhaltungsbesonderheiten, erwarteter Re-
novierungsbedarf, vermutete Bauschäden durch nutzungsbedingte Um-
stände usw. 

-52.979,42 € 

• prozentuale Schätzung:  
-45,00 % von 117.732,05 € 

  

Weitere Besonderheiten: geschätzte Marktreaktion auf Unsicherheiten bzgl. 
Unterhaltungsangelegenheiten das Gemeinschaftseigentum betreffend, In-
standhaltungsrücklagen usw. 

-5.886,60 € 

• prozentuale Schätzung:  
-5,00 % von 117.732,05 € 

  

Summe -58.866,03 € 
 

Anmerkung: 

Hierbei handelt es sich bei dem Abzug rein um eine Schätzung nach dem äußeren Eindruck des Ob-
jektes, da die Sachverständige keinen Zutritt hatte und auch keine weiteren Informationen bisher er-
halten hat. 

Bei der Schätzung wurde davon ausgegangen, dass das Gebäude unmöbliert ist und kein Unrat vor-
handen ist. 

Für eine detaillierte Einschätzung müsste eine Besichtigung erfolgen, bzw. zugelassen werden. 

 

4.6 Sachwertermittlung  

4.6.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
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Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

 

4.6.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an-
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di-
mension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwert-
steuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
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Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.6.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Zweifamilienwohn-
haus 

Zweifamilienhaus-An-
bau 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) =  695,00 €/m² BGF  862,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF), anteilig, ca. x  148,30 m²  45,00 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bau-
teile 

+  1.000,00 €  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010  

=  104.068,50 €  38.790,00 € 

Baupreisindex (BPI) 05.11.2024 (2010 = 100) x  182,7/100  182,7/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichtag  

=  190.133,15 €  70.869,33 € 

Regionalfaktor x  1,000  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An-
lagen am Stichtag 

=  190.133,15 €  70.869,33 € 

Alterswertminderung    

• Modell   linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

  80 Jahre 
 35 Jahre 

 80 Jahre 
 39 Jahre 

• prozentual   56,25 %  51,25 % 

• Faktor x  0,4375  0,4875 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnitt-
liche Herstellungskosten 

=  83.183,25 €  34.548,80 € 

anteilig mit x  100 %  100 % 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen =  83.183,25 €  34.548,80 € 

 

vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
des Wohnungseigentums insgesamt 

 117.732,05 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen 
Anlagen 

+ 4.709,28 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Anlagen = 122.441,33 € 

beitragsfreier anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 27.800,00 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert = 150.241,33 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  1,28 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger anteiliger Sachwert des Wohnungseigentums = 192.308,90 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 58.866,03 € 

(marktangepasster) Sachwert des Wohnungseigentums = 133.442,88 € 

 rd. 133.000,00 € 

 

4.6.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 
– Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die 
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 
und 17); 
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bei der BGF z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Zweifamilienwohnhaus, Ursprungsgebäude 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %  1,0    

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   

Innenwände und -türen 11,0 %   1,0   

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  0,5 0,5   

Fußböden 5,0 %  0,5 0,5   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   1,0   

Heizung 9,0 %   1,0   

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,3 0,7   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 47,8 % 52,2 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 
Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
cher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Est-
rich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 
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Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Zweifamilienwohnhaus, Ursprungsgebäude 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 

Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 580,00  0,0 0,00 

2 645,00  47,8 308,31 

3 745,00  52,2 388,89 

4 895,00  0,0 0,00 

5 1.120,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  697,20 
 gewogener Standard = 2,5 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 697,20 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 

  Zweifamilienhaus  1,050 

sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

  Heizungstherme im Nachbargebäude, Zusammen-
hang der gebäudetechnischen Ausstattung  

 0,950 (geschätzt) 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 695,46 €/m² BGF 

 rd. 695,00 €/m² BGF 
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Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Zweifamilienhaus-Anbau 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %  0,5 0,5   

Dach 15,0 %   1,0   

Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   

Innenwände und -türen 11,0 %   1,0   

Deckenkonstruktion 11,0 %   1,0   

Fußböden 5,0 %  0,5 0,5   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   1,0   

Heizung 9,0 %   1,0   

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   1,0   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 14,0 % 86,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonstei-
nen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 3  
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienab-
dichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Est-
rich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Zweifamilienhaus - Anbau 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Reihenmittelhäuser 

Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, FD oder flach geneigtes Dach 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 690,00  0,0 0,00 

2 765,00  14,0 107,10 

3 880,00  86,0 756,80 

4 1.060,00  0,0 0,00 

5 1.325,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  863,90 
 gewogener Standard = 2,9 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 863,90 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 

  Zweifamilienhaus  1,050 

sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

  Heizungstherme im Nachbargebäude, Zusammen-
hang der gebäudetechnischen Ausstattung  

 0,950 (geschätzt) 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 861,74 €/m² BGF 

 rd. 862,00 €/m² BGF 
 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 
und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Zweifamilienwohnhaus 

Bezeichnung durchschnittliche Herstel-
lungskosten 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)  

 Vordach 500,00 € 

 Satellitenschüssel 500,00 € 

Summe 1.000,00 € 
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Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 
100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 
Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte In-
dexstand zugrunde gelegt. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau-
schal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfah-
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverstän-
dig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter 
Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert 
(inkl. BNK) 

Anteil vorläufiger anteiliger 
Sachwert (inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläu-
figen Gebäudesachwerte insg. 
(117.732,05 €) 

  4.709,28 € 

Summe   4.709,28 € 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in 
Anlage 1 ImmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksich-
tigung der besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung. 

Alterswertminderung 

 Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage  

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung  

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der 
Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie  
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• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

bestimmt. 

Sachwertfaktor: 1,28, geschätzt nach dem Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2023 für Eigentumswoh-
nungen und dem Bau- und Immobilienpreisindex, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt  
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

 Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Geschätzte Marktreaktion auf Unterhaltungsbesonderheiten, erwarteter Re-
novierungsbedarf, vermutete Bauschäden durch nutzungsbedingte Um-
stände usw. 

-52.979,42 € 

• prozentuale Schätzung:  
-45,00 % von 117.732,05 € 

  

Weitere Besonderheiten: geschätzte Marktreaktion auf Unsicherheiten bzgl. 
Unterhaltungsangelegenheiten das Gemeinschaftseigentum betreffend, In-
standhaltungsrücklagen usw. 

-5.886,60 € 

• prozentuale Schätzung:  
-5,00 % von 117.732,05 € 

  

Summe -58.866,03 € 
 

Anmerkung: 

Hierbei handelt es sich bei dem Abzug rein um eine Schätzung nach dem äußeren Eindruck des Ob-
jektes, da die Sachverständige keinen Zutritt hatte und auch keine weiteren Informationen bisher er-
halten hat. 

Bei der Schätzung wurde davon ausgegangen, dass das Gebäude unmöbliert ist und kein Unrat vor-
handen ist. 

Für eine detaillierte Einschätzung müsste eine Besichtigung erfolgen, bzw. zugelassen werden. 
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4.7 Vergleichswertermittlung  

4.7.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei-
chenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße 
(Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu be-

wertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszu-
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zu-
stand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Werter-
mittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver-
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich 

seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen auf-
weist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder 
Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeit-
punktes mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen 
Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstü-
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grund-
lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
(Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Er-
tragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktor-

verfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der all-
gemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigne-
ter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Ver-
gleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 

Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.7.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermit-
telt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen 
und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abwei-

chungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der 
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumein-
heit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepass-

ten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Ab-
weichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 
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Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert-
verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wert-
beeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbeson-
dere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob-
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichti-
gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

 Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen 
von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.7.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, vom Sachverständi-
gen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskaufpreis(e), Richtwert(e), Erfah-
rungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 

I. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis(e)/Richtwert(e) 

(Kurzbezeichnungen)  (BWO) 1 2 3 4 

Lage / Quelle (Fußnotenbezeichnung) E159 E259 E359 E459 

Vergleichswert [€] ------- 164.499,00 139.199,00 125.998,00 1.861,00 

Wohnfläche [m²] 91,30 83,00 73,00 94,00 1,00 

rel. Vergleichswert [€/m²] ------- 1.981,92 1.906,84 1.340,40 1.861,00 

nicht enthaltene Beiträge 
[€/m²] 

------- 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 

Kaufdatum/Stichtag 05.11.2024 10.04.2024 17.07.2023 08.12.2023  

zeitliche Anpassung   1,00  1,01  1,03  1,00 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich-
tag [€/m²]  

1.981,92 1.925,91 1.380,61 1.861,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m²] 91,30 83,00 73,00 94,00 kA 

Anpassungsfaktor   1,00  1,01  1,00  1,00 

Geschosslage OG EG EG DG kA 

Anpassungsfaktor   1,00  1,00  1,00  1,00 

Aufzug nicht vorhanden nicht vorhan-
den 

nicht vorhan-
den 

nicht vorhan-
den 

nicht vorhan-
den 

Anpassungsfaktor   1,00  1,00  1,00  1,00 

Vermietung unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 

Anpassungsfaktor   1,00  1,00  1,00  1,00 

Teilmarkt  Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf 

Anpassungsfaktor   1,00  1,00  1,00  1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis  
[€/m²]  

1.981,92 1.945,17 1.380,61 1.674,90 * 

Gewicht 0,50 1,00 0,50 0,50 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht  
[€/m²] 

990,96 1.945,17 690,31 837,45 

 

4.7.4 Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichskaufpreis(e) / Richtwert(e) ( 1 - 4 ) 

RND = Restnutzungsdauer, GND = Gesamtnutzungsdauer 

E159- E359 

Lage: Postleitzahlbereich 67311/ 67310/ 67316,  

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 16.12.2024 

 

E459 

Lage: PLZ 67310, Quelle: IS24 Auswertung (Auswertungszeitraum April-September 2024 für den PLZ-Bezirk 
und Kreis Bad Dürkheim) von Geoport, Durchschnittwert Angebot 

*) 10 % Abschlag vorgenommen, da Angebotspreis (nach Empfehlung, wie vor beschrieben) 
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Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 

Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/-preise 
wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von Kaufpreisen mit 
nicht ersichtlichen Besonderheiten  

±30,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach  1.249,89 €/m² - 
2.321,22 €/m². 

Kein angepasster Vergleichswert/-preis unter- bzw. überschreitet diese Ausschlussgrenzen. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie folgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswerte/-preise 
(ohne Ausreißer) 

  4.463,88 €/m² 

Summe der Gewichte (ohne Ausreißer)  : 2,50 

vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert  = 1.785,55 €/m² 
 rd.  1.786,00 €/m² 

 

4.7.5 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts  Erläuterung 

vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert    1.786,00 €/m²  

Zu-/Abschläge relativ    0,00 €/m²  

vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert   = 1.786,00 €/m²  

Wohnfläche    91,30 m²  

Zwischenwert   = 163.061,80 €  

Zu-/Abschläge absolut  + 10.000,00 € E2 

vorläufiger Vergleichswert  = 173.061,80 €  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (gem. § 7 Abs. 2 ImmoWertV 
21 u.a.) 

   0,00 €  

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert   = 173.061,80 €  

besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale   - 58.866,03 €  

Vergleichswert  = 114.195,77 € 
rd. 114.000,00 € 

 

 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 mit rd. 114.000,00 € ermittelt. 

4.7.6 Erläuterungen zur Vergleichswertermittlung 

E2 - Zu- und Abschläge zum vorläufigen Vergleichswert 

Bezeichnung Wertbeeinflussung 

Sondernutzung 2 Stellplätze geschätzt, lt. LGBM 2023 und Kaufpreissamm-
lung (fiktiver Ansatz) 

10.000,00 € 

Summe 10.000,00 € 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertver-
fahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie of-
fensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Geschätzte Marktreaktion auf Unterhaltungsbesonderheiten, erwarteter Re-
novierungsbedarf, vermutete Bauschäden durch nutzungsbedingte Um-
stände usw. 

-52.979,42 € 

• prozentuale Schätzung:  
-45,00 % von 117.732,05 € 

  

Weitere Besonderheiten: geschätzte Marktreaktion auf Unsicherheiten bzgl. 
Unterhaltungsangelegenheiten das Gemeinschaftseigentum betreffend, In-
standhaltungsrücklagen usw. 

-5.886,60 € 

• prozentuale Schätzung:  
-5,00 % von 117.732,05 € 

  

Summe -58.866,03 € 
 

Anmerkung: 

Hierbei handelt es sich bei dem Abzug rein um eine Schätzung nach dem äußeren Eindruck des Ob-
jektes, da die Sachverständige keinen Zutritt hatte und auch keine weiteren Informationen bisher er-
halten hat. 

Bei der Schätzung wurde davon ausgegangen, dass das Gebäude unmöbliert ist und kein Unrat vor-
handen ist. 

Für eine detaillierte Einschätzung müsste eine Besichtigung erfolgen, bzw. zugelassen werden. 
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4.8 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden i.A. üblicherweise zu Kaufpreisen ge-
handelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.  

Durch die individuelle Art des Bewertungsobjektes werden Ertragswert, Sachwert und Vergleichswert ermittelt 
und die Werte daraus gemittelt. 

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 121.000,00 € ermittelt. 

Der zur Stützung ermittelte Sachwert beträgt rd. 133.000,00 €. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 114.000,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für den 851/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Mehrfamilienhaus- Wohnanlage 
bebauten Grundstück in 67311 Tiefenthal, Hauptstraße 26, 26a, verbunden mit dem Sondereigentum an der 
Wohnung im OG und dem Speicher im Dachgeschoss im Haus B, im Aufteilungsplan mit Nr. 25 bezeichnet 
sowie dem Sondernutzungsrecht an den PKW-Stellplätzen im Lageplan mit St5 und St6 bezeichnet 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 

Tiefenthal XXX 1 
 

Gemarkung Flur  Flurstück 

Tiefenthal  92/1 
 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 05.11.2024 mit rd. 

123.000 € 
in Worten: einhundertdreiundzwanzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

 

 

Battenberg, den 30. Dezember 2024 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

 Dipl.-Ing. Ute Hönig 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha-
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag-
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi-
mal 3.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
LBO: 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
WEG: 
Wohnungseigentumsgesetz – Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 
[3] Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023 
 
[4] Gabriele Bobka, Spezialimmobilien von A-Z, 2. Auflage 
 
[5] Kröll Hausmann, Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 4. Auflage 

2011 
 
[6] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023 
 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 16.09.2024) erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

 
Anlage 01: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
 
Anlage 02: Fotos 
 
Anlage 03: Grundriss WE -Nr. 24, Schnitte und Ansichten (lt. Teilungserklärung und Bauakte) 
 
Anlage 04: Wohnflächenberechnung 
 
Anlage 05: „Plan Sondernutzungsrechte“ aus der Teilungserklärung 
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Anlage 01: maßstabverzerrte Darstellung 

Liegenschaftskarte Rheinland-Pfalz 

67311 Tiefenthal , Pfalz, Hauptstr. 26 
0 
geoport 

024 f03 }4493 i © Land-: amt für Vermessu • und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 

Malistab (un Pap lei. : k;: 1:1.Oû 
Ausdehnung: 170 m x 170 m nÀ 

0 

7 

100 rn 
Auszug von Teilinhalten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKI5(D) 
Die Liegenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS((r ) - stellt den Nachweis des Liegenschaftskatasters 
fur die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebaude, Straßennamen, Flurstücksgrenzen und 
Flurstucksnummem. 

Datenquelle 
Liegenschaftskarte Rheinland-Pfalz , Landesamt fur Vermessung und Geobasisinforrnaoon Rheinland-Pfalz Stand: Dezember 2024 

Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 03104493 vom 23.12.2024 auf www,geoport.de: ein 
an-geo Service der an-geo GmbH. Es gelten die allgemeinen geopoit Vertrags- und Nutzungsbedingungen in 

der aktuellen Form. Copyright :c by on-geo:'ei & geopoi t„a• 2024 
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Anlage 02: 

Eingang Wohnungseigentum 24 und 25 

Hof 

n• 
Fi l 

-XI 
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Straßenansicht, Regenfallrohr defekt     Stellplätze St5 und St6 

Ansicht, Süd-Westen, Einfahrt zu Garagen und 12-Familienhausanbau 
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SUDWESTEN 

ô • v 
• v s 

• 
ô 
s 0 
• 
v v 

WOHNHAUSANBAU 
ANSICHTEN 
M 1100 

BESTAND HAUPTSTRASSE 
171• j 

SCHNITT A- A 

BESTAND 

SCHNITT B- B 

656 •  

5 50 -.1,  

:000* 
GARAGE 

i 

HOF BESTAND 
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Baubeschreibung Hauptstraße 26, Tiefenthal, (Erweiterung Bestandsgebäude) 

11 An des Vorhabens X Errichtung (Neubau Wiederaufbau E-veiteruncv 

Änderung (auch Umbau und Einbau)  

12 Zweckbestimmung d Gebaudes 
(z B Wohngebaude Geschäfts­
gebäude Iandwirtschartliche5 
Betriebsgebaude gewerbliche 
Anlage) 

Gebaudeerweiterung 

13 Einstufung des Gebaudes in 
die Gebaudeklasse 
(§ 2 Abs 2 LBauO) • 1 2 

14 Grundstuck Straße Hausnummer Gemeinde Orts.eii 

Hauptstrasse 26, 67311 Tiefenthal 

Katasterbeze i c h nu n g Gamarkung 

Tiefenthal 

Fiur ='urs,ucc 

92/1 

2 

21 

22 

Beschaffenheit des Grundstucks 

derzeitige Nutzung 

Hochststand des Grundwassers 
unter Gelandeaberkante 

mit Betriebsqebauden ( Landwirt) bebautes Grunstuck 

unbek. 
m 

23 Maßnahmen zum Schutz des aus­
gehobenen Mutterbodens 
(§ 202 3auGBl 

3 Ausführung des Gebaudes 

31 Gestaitung 

311 Gebauceaußenßachen 
(Werksiorf =arne) 

Rauhputz -Kalk-Zement-Putz/hellblau 

312 Dacnemdeckung 
(Baus,orf Faroe) 

Braas - Tegalit / rot 

3 2 Grundung 

3 2 1 Bodenart 
(Angaben nach DIN 1054) 

322 An Baustoffe 

Bodenklasse 2 

Streifenfundamenten nach Statik / Beton 

323 Maßnahmen zur Erhaltung der 
Tragfähigken anderer 
Grundstucke 

324 Maßnahmen zur Erhaltung der 
Standsicherheit anderer Gebäude 
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Anlage 2 zur BauaufsichtlIchen Verwaltungsvorschrift Nr 1/1988 Blatt 2 

•2 

An Baustoffe, konstruktiver Aufbau 

Feuerwider-
standsklasse / 
Bau stoffklasse 
nach DIN 4102 

33 Tragende und ausstellende 
Wände und Ihre Unterstützungen 
(§ 23 LBauO) 

33.1 Kel lergescho6 
Abdreh(ung gegen druckendes / nichtdruckendes Wasser I I F30- AB 

1:1 F90- AB 

332 sonstige Geschosse 

EG, OG - Poroton, d= 36,5 cm 

F30- B 

F30 AB 

F 90 AB 

34 Nichttragende Außenwände 
(4 24 LBauO) 

341 , Kellergescho6 

Abdichtung gegen druckendes / nichtdruckendes Wasser 

Li A 

F30- B 
jj••jj 

LJ F 30 - AB 

F90- AB L 

F• A E•I F30•ß 
F 30 AS 

❑ 
•• 

F90- AB 

342 sonstige Geschosse 

343 Dachraum (Giebel) 

35 Trennwende (§ 25 LBauO) Es werden nur die Angaben über den Wärmeschutz verlangt, die 
nicht im Nachweis des Warmeschutzes nach der Wärrneschutz-
verardnung enthalten sein müssen 

351 Trennwände zwischen Wohnungen 
bzw zwischen Wohnungen und 
fremden Räumen 

zusätzliche Maßnahmen 
zum Wärmeschutz 
Wärmedurchlaßwide rsiand 
'/n nach DIN 4108 

zum Schallschutz 

  !n =   

• 2 30 3 
i 
L_I F 30 - A8 

I i • 30­AS 

352 sonstige Trennwande 

zusätzliche Maßnahmen 
zum Warmeschutz 
W armedurchlaßwiderstand 
/A nacn DIN 4108 

zum Schallschutz 

36 Brandwände (§ 25 LBauO) 

36 tr äußere Brandwande 
(Abs 2 Nr 1 und 2) 

U = 30 AB 
Î i 

1 -i F90- A i 

362 
innere Brandwande 
(Abs 2 Nr 3) • F 90 A 

363 
teuerbestandige Wände 
(Abs 3 Satz 1) 
andere Gebaudetrennwände 
(Abs 3 Satz 2) 

I_I F 90 A • 

354 

37 Decken (§ 27 LBauO) 

371 Böden nichtunterkellerter Räume 
Stahlbetonboden 
Abdichtung gegen drückendes / nichtdruckendes Wasser 

2 Lagen PE-Folie 
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Anlage 2 zur Sauaufsichtllchen Verwaltungsvorsichrlft Nr 111988 Blatt 3 

Art Baustoffe, konstruktiver Aufbau 

Feuerwider• 
standsktasse 
Baustoffklasse 
nach DIN 4102 

I­

372 Decke Ober dem Kellergeschaß [I F 30 B 

I I • j F 30 - B -') 

! F 30 AS 

• F90- AB 

373 Decken übersonstigen Geschossen 

ûber EG/OG. Stahlbetondecke II 
F30- B 

F30- AB 

F90- AB 

374 Vorkehrungen gegen Brand 
übertragung bei Rohrleitungs-
durchführungen 
(§ 27 Abs 4 LBauO) 

38 Dacher (§ 28 LBauO) 

381 Tragwerk System 

Pultdach • A 

I•••  9 

jJ F 30 B 

! F30- AB 

7 F90-iE 

382 Dächer neben aufgehenden 
Wanden (§ 28 Abs 4 LBauO) 

l383  Dachschalung 

3 84 Bedacnung 
(Dacnhautl 

Nut-Feder-Pratilbretter 
I ± A 

17 1 
• B 

Braes - Tegalit/rot 

! hrart 
î lI 
_ neico 

39 Vdroauten inc Loggien 
(§ 29 LBauO) 

3'0 Treopen 
(ii 30 L3au01 

3 10 1 notwendige Trennen 

c_o - • 

3 10 2 Treooen zum nichtausgeoaulen 
Dachraum 

3103 Treppenge(ancer 

3 11 

3111 

Treppenraume (§ 31 LBauO) 

Winde 
i 
! c90- 4B 

I 
•'  F 90 i 

3112 oberer Abschluß des Treppen­
raumes C Decke 

Dach 

I f F 30 gz. ' 

î Î 

I•  F30 - -1811 i 

I 
1 F 90 - iE=1 : 

it mn unterseiuger mcn(brennbarer Scnicnt 2) nur oei OecKe anKreuzen 
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Anlage 2 zur Bauaufstchttic4en Verwaltungsvorschrift Nr 1/1988 
Blatt 4 

Art Baustoffe konstruktiver Aufbau 

Feuerwider 
standsklasse 
Bau5toNklasse 
nach DIN 4102 

3113 Rauchabzugsdffnungen 
in Treppenräumen 

Grundfläche 
GrdOe mr des Treppenraumes   m' 

zusatzl Bedienung vom  gescho8 

3 11 4 Türen zu allgemein 
zugänglichen Fluren Holztur mit Futter und Bekleidung 

11 1 rauchdtcnt 
•_ und selbs, 

schhe8enc 

3 11 5 Türen zum Kellergescho6 und 
zum nichtausgebauten Dachraum 

11 T 30 

3 11 6 Türen zu besonderen Räumen 
(z B Werkstaften, Läden, Gast­
stätten Lagerräumen) 

Angace cer Raume 
I-1 T 30 

3 12 

3 12 1 

allgemein zugangllche Flure 
!4 32 LBau01  

Wanda 

` aucnc'c11 
  ,-nc seibs,- , 

_c-nebenc • 

3122 Türen zur Untenedung 
der Flure 

3 13 Aufzuge (§ 33 LBau01 

3 13 1 Wance ces =anrscnacnts — = ?0 -1B 

3 13 2 Fanrkorcacmessungen 11r   m 

314 ' Bekleidungen 
IVeroutz `/e,cler,cuncem 

3 1.11 Audenwance ; udenrlacnen 
Kalk-Zement-Putz, 3- Lagig 

-- ., 14 2 Treocenraum 'Nance Dec'cen 
TrecLanl 

2 1-s 3 angemem zugangnc-e Fiure 
t`Nanee Cecren 

; ac5enangte --eccem 

,3 15 1 Ausbildung der Fu6boden (ao 
Oberkante Rondeckel 
ainscnhe8licn cer Oammswrfe 
An cer Bocencelage 

3 15 1 in Aurenthansraumen 

3 cm Warme- und Trittschalldammung 
1 Lage Olpapier 
5 cm Zementestrich 
2 cm Teppichboden, Parkett o. Fliesen 

3 15 2 in allgemein zugangltcnen 
Fwren 

3 15 3 in Badern und Toiletten 

IP* 

31 •rt ceicse+nger ^,c-torennoarer Scnicnl 
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Anlage 2 zur BauautsichtllChen Verwaltungsvorschrltt Nr 1M998 Blatt 5 

Art Baustoffe konstruktiver Aufbau 

Feuerwider 
standskiasse 
Baustoffklesse 
nach DIN 4102 

s j 

3 16 Fenster Fensterturen, AuBen- 
turen (Ölfnungsmdgllchken Ver- 
glasung) 

von Aufenthaltsräumen 
(86 34 und 41 LBau01  

Holzfenster, Dreh-Kipp-Beschlag 
Doppelglas, LZR 4-16-4, Sprossen 

3161 

3 16 2 von Treppenräumen und allge­
mein zuganglichen Fluren 
(§§ 31 und 32 LBau0) 

4 Haustechnische Anlagen 

41 Luffungsanlage (§ 37 LBauO) 

4 1 1 angeschlossene Raume 

SChwerkranluftung 
  mit Schächten 

EI LOttunq mit Ventilatoren 

Klimaanlage 

412 Luhungsleitungen 7 1 A ❑_ L:0 

' • L _ 90 

413 
Besondere Maßnahmen gegen 
Ubertragung von Feuer und 
Rauch (Brandscnutzklappen in 
Luhungsleitungen) 

Î I 

• 

i( 30 
i 

< 50 i! < 30 

42 Installatlonsschachte und 
-kanale (6 37 Abs 7 LBau01 

42 1 Wände Decken 

- = 30 • i 
AB ' ! Z0 

_ i 50 

_ . 20 

4 2 2 1 Innere Bekleidungen 1 Anstriche A 

423 Öffnungen Turen 
in den Gescnossen 

7 20 

- 30 

43 I Angaben zur Beheizung und 
Warmwasserversorgung 

Bauoescnreioung iür Feuerungsanlagen (Or die Lagerung von 
menr als 10 mr 4eizol und von mehr als 5 m' Fiûssiggas auf 
desanceren Vordrucken 

3 1 Ar, der 3eneizung nzedeuersiai'en onne zentrale 3rennstorversorçunç 

nzedeuers.ane,1 mit zentraler 3renns.onversorgunç 

X _arrralheiz.rg _ -2.ccxwerksnelzung 

9rnwarme 

3 re n n s, orl l E n e rç 1 e f r açer 
. i 

ester 3renns:on Gas _ aleKtr Strom 
i 

X -eizol _ z-ussiggas 

1 3 2 Art oer Warmwasserversorgung 

44 

X'• =entrai _ - nzerversorgund an cen Verorauc,issteilen 

Wärmeerzeuger 

3rennstoit/E nergtetrager 
(nur bei E nzeive•scraunq) 

Aufstellung der Feuerstatten 

4 4 1 Aufstellung der Feuerstatten zur 
zentralen Beneizung und 
Warmwasserversorgung 

=?ue.slatte _ 'Nflrmetauscner 1 I Narmeoumce 

: Xi .esier 3rennsiort -ie¢ol Gas ••  aiektr Strom 

'—X 1 in einem iaizraum 
(Lei Gesaminennwarmeielstung 
von menr als 50 kW) 

E m sonsngem 
• Faum 

442 Wande und Decken des Heizraums 
einscniteßlich der zum Betrieb der 
Feuerungsanlage gehörenden 
Raume 

I F90A6 

4 4 3 Tur des Heizraums 

• I T 30 
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Ânlage 2 zur BauaufsichtlIchen Verwaltungsvorschrift Nr 1/1988 Blatt 6 

r•. 

45 Anlagen für Abwasser 
und Niederschlagswasser 
(§§ 38 und 39 LBauO) 

451 Baustoff der Abwasserleitungen 

452 Die Beseitigung des Abwassers 
erfolgt durch Einleitung in X 

die öffentliche Abwasseranlage 

eine Kleinklaranlage auf dem Grundstuck mit 

Iu Einleitung in die öflendiche Abwasseranlage 

U eine Abwassergrube 

Einleitung in ein Gewässer 

453 Angaben zur Abwasserbeseitigung 

Kleinklaranlage 

Abwassergrube 

Zahl der BewohnerfBeschäftiglen   

Nutzbarer Rauminhalt   m' 

Art der Ausfuhrung/System/Typ   

Nutzbarer Rauminhalt   m' 

Art der Ausfuhrung   

454 Die Beseitigung des Nieder­
schlagswassers erfolgt durch 

Xi I Einleitung in die oHenthcne Abwasseranlage 

IXI mit Mischsystem I L mit Trennsystem I I 

Einleitung in ein Gewasser 
Versickerung auf dem 
Grundsluck 

46 Maßnahmen gegen Ubertrag 
von Schall in fremde Räume 

461 bet Letlungen 

Moosgummikompensatoren, Abfilzen 

462 Armaturen der Gruppe 1 in 
folgenden Räumen 

47 sonstige haustechnischen Anlagen 

46 StandplatzlAufstellraum fur 
Ablalt-(Mull-) Behalter 
(§ 40 Abs 1 LBauO) 

außernalb des Gebaudes t im Gebaude 

rîaum'7   

5 Außenanlagen 

51 Zufahrt, Aulstell- und Bewe­
gungsflachen fur Feuerwehrfahr­
zeuge (§ 7 LBauO), Art der Be-
festlgung, Tragfähigkeit, Gefalle 

Feuerxehrumfann — la 1 1 nein 

52 Einfriedung (Art Baustoffe, Hdhe) 

53 Spielplätze tur Klemfunder Große mr Entfernung zum Wohngeoaude m 

54 Gestaltung der Freifldchen 

Maßnahmen zugunsten von 
Muttern und Kleinbindern, 
Behinderten und alten Menschen 
(§§ 4 und 49 LBauO) 
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Anlage 04: Wohnflächenberechnung aus der Bauakte, Wohnungseigentum Nr. 25 

Obergeschoss 

Flur 4 20 x 1.60 - 2 15 x 0.80 = 5.00 m2 

Bad 2 55 x 2.33 - 5 94 mz 

Kochen 4 20 x 2.90 = 12.18 m2 

Kind 1 2.90 x 2.33 = 6.76 mZ 

Wohnen 5.40 x 3.58 = 19.33 m Z 

Kind 2 5.40 x 2.90 = 15.66 m' 

2 

Anbau 

Wohnhaus Hauptstrasse 26 

Schlafen 

Ankleiden 

4.35 x 4.20 

3.50 x 2.33 

18.27 m2 

816 m' 

Obergeschoss 91.30 W 
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Anlage 05: 
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